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Kurz informiert

▶▶ Körperschaftsteuer
Dauerstreitpunkt „finanzielle eingliederung bei einer organschaft“

| Die finanzielle Eingliederung bei einer körperschaftsteuerlichen Organschaft 
setzt voraus, dass der Organträger über eine nach der Satzung erforderliche 
qualifizierte Stimmenmehrheit verfügt (FG Düsseldorf 24.11.20, 6 K 3291/19 F; 
Rev. BFH: I R 50/20). |

Die Rechtsprechung des BFH zur umsatzsteuerlichen Organschaft, wonach ein 
Organträger für eine finanzielle Eingliederung über die qualifizierte Mehrheit 
der Stimmrechte verfügen müsse (etwa BFH 15.12.16, V R 14/16, BStBl II 17, 600), 
sei auf die körperschaftsteuerliche Organschaft zu übertragen. Im Streitfall 
habe die Organträgerin ihren Willen nicht alleine durchsetzen können, weil sie 
nicht über die in der Satzung der Organgesellschaft geforderte qualifizierte 
Mehrheit der Stimmrechte verfügt habe.

PrAXiStiPP | Eine höchstrichterliche Entscheidung des für die körperschaft-
steuerliche Organschaft zuständigen I. Senates des BFH zu dieser Rechtsfrage 
liegt – soweit ersichtlich – nicht vor. Bei der Gestaltung der Satzung ist diese 
Problematik zu beachten. Ggf. sollten bestehende Satzungen angepasst werden.
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▶▶ EU-Ausländer
Keine Sperrfrist bei bereits bestehendem Kindergeldanspruch

| Begründet ein Staatsangehöriger eines anderen EU-Mitgliedstaates im 
 Inland einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, so hat er für die ersten 
drei Monate keinen Anspruch auf Kindergeld (§ 62 Abs. 1a EStG). Laut FG Müns-
ter gilt diese dreimonatige Sperrfrist für zugezogene EU-Ausländer aber nicht, 
wenn bereits vor Begründung des inländischen Wohnsitzes ein Kindergeldan-
spruch bestand (FG Münster 10.12.20, 8 K 2975/20 Kg; Rev. zugelassen). |

Im Streitfall war die Klägerin im Juli 2020 mit ihren beiden Kindern von Bul-
garien nach Deutschland gezogen. Ihr Ehemann, der Vater der Kinder, ging 
bereits seit Ende 2019 in Deutschland einer Vollzeitbeschäftigung nach, 
 während die Klägerin selbst nicht erwerbstätig war. Die Familienkasse lehnte 
den Kindergeldantrag der Klägerin für die ersten drei Monate (Juli bis Sep-
tember 2020) ab, weil sie keine laufenden inländischen Einkünfte erzielt 
 habe. Das FG sah das anders und stellte dabei entscheidend darauf ab, dass 
die Klägerin bereits zuvor – infolge des Wohnens und Arbeitens des Eheman-
nes im Inland – einen sog. fiktiven Familienwohnsitz gemäß Art. 67 S. 1 der 
EG-Verordnung Nr. 883/2004 gehabt habe.

PrAXiStiPP | Die Kindergeldberechtigung bei grenzüberschreitenden Sachver-
halten führt immer wieder zu Streitigkeiten mit den Familienkassen. Steuerliche 
Berater sollten in solchen Fällen zur Vermeidung der Sperrfrist die Frage eines 
bereits bestehenden fiktiven Familienwohnsitzes prüfen. Dabei sollte man wissen, 
dass der Anspruch der nachziehenden Ehefrau auch nicht auf das Differenzkinder-
geld beschränkt ist, weil Deutschland wegen der Erwerbstätigkeit des Ehemannes 
vorrangig zuständig ist und daher kein ausländischer Kindergeldanspruch besteht.
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